






Vielfalt – das Bildungsmagazin

Inklusion/14

DIE ARGUMENTATION DES BEKLAGTEN 
LANDES IST SUBSTANTIELL UNHALTBAR
Das Land hat in der Ausbildungsordnung sonder-
pädagogische Förderung (AO-SF) den Förderbedarf 
Geistige Entwicklung präzise definiert. Gemäß § 
5 AO-SF liegt ein Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung im Förderschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung dann vor, „wenn das schulische Lernen 
im Bereich der kognitiven Funktionen und in der 
Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit dauerhaft 
und hochgradig beeinträchtigt ist und wenn hin-
reichende Anhaltspunkte dafür sprechen, dass die 
Schülerin oder der Schüler zur selbständigen Le-
bensführung voraussichtlich auch nach dem Ende 
der Schulzeit auf Dauer Hilfe benötigt“.

Diese Kriterien treffen auf den Kläger allesamt nicht 
zu. Daher ist es beschämend, dass das beklagte 
Land sich dennoch weigert, eine Amtspflichtver-
letzung der Sonderpädagogen in ihrer über Jahre 
fortgeschriebenen Einstufung des Klägers als „geis-
tig behindert“ zu erkennen, und jegliche Haftung 
ablehnt.

DAS BEKLAGTE LAND VERSTöSST GEGEN 
SEINE EIGENEN BESTIMMUNGEN
Das beklagte Land ist ganz offensichtlich nicht 
willens, in diesem Fall seine eigenen rechtlichen 
Bestimmungen ernst zu nehmen und anzuwenden. 
Die Prozessbevollmächtigte des Klägers hat in ihrer 
Klageschrift mit Verweis auf § 5 AO-SF nachdrück-
lich begründet, warum der vom beklagten Land 
geltend gemachte erhebliche Leistungs- und Ent-
wicklungsrückstand des Klägers infolge von häufi-
gen Fehlzeiten in keiner Weise die Diagnose einer 
geistigen Behinderung und den Förderort der Son-
derschule mit Schwerpunkt Geistige Entwicklung 
rechtfertigt. Sie hat deutlich gemacht, dass aus 

der Förderdokumentation der 
Sonderschule ebenfalls nicht 
ersichtlich ist, dass der Kläger 
im Bereich Kognition für förde-
rungsbedürftig gehalten wur-
de. Auch bei dem vom Kläger 
eingeforderten Schulortwech-
sel hat die Sonderschule keine 
Bedenken gegen einen Förde-
rortwechsel zur Sonderschule 
mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen wegen intellektueller 
Einschränkungen vorgebracht. 
Sie hat schlüssig daraus gefol-

gert, dass auch den handelnden Sonderpädagogen 
klar war, dass die Einstufung Nenads in den Förder-
schwerpunkt Geistige Entwicklung falsch war.

VERBLEIB IN DER SONDERScHULE ALS 
„AKT DER FÜRSORGE“
Das beklagte Land begründet in seinem Schriftsatz 
den Verbleib des Klägers an der Sonderschule für 
Geistige Entwicklung damit, dass ein Förderort-
wechsel zur Sonderschule Lernen mit dem Kläger 
zwar diskutiert wurde, da er dem oberen Leistungs-
spektrum der Sonderschule Geistige Entwicklung 
zugeordnet wurde. Er habe sich aber nicht an Ver-
einbarungen zur notwendigen Vorbereitung des 
Förderortwechsels gehalten. Als weiteres Motiv der 
zuständigen Sonderpädagogen, um keinen Förder-
ortwechsel vorzunehmen, führt das beklagte Land 
schriftlich an, dass die Sonderschule mit dem För-
derschwerpunkt Lernen als eine Gefährdung für das 
Kindeswohl des Klägers bewertet wurde. Bei einer 
Schülerschaft „mit deutlich stärkeren und häufiger 
auftretenden Verhaltensauffälligkeiten in Verbin-
dung mit größeren Klassenverbänden bestand von 
Seiten der Amtsträger die Sorge, dass ein Förderort-
wechsel bei dem Kläger bei leichter Beeinflussbar-
keit, Mobbing und möglicher Instrumentalisierung 
durch Mitschüler noch stärker zu Schulabsentismus 
und delinquentem Verhalten führte“. Das beklagte 
Land teilt offensichtlich diese Besorgnis und Ein-
schätzung.

NRW BEScHULDIGT SIcH DER VERLET-
ZUNG STAATLIcHER FÜRSORGEPFLIcHT
Die fortgeführte Exklusion eines Schülers ohne 
geistige Behinderung in einer Sonderschule für 
Geistige Entwicklung, die ihn unterforderte, sozial 
isolierte und stigmatisierte, als Akt der Fürsorge 
umzudeuten, ist ungeheuerlich.

Um jedoch zu begründen, warum die Sonderpä-
dagogen „nur das Beste“ für Nenad wollten, wird 
die Sonderschule Lernen auch vom beklagten 
Land als das bewertet, was sie unter den Umstän-
den einer Konzentration von sozial ausgelesenen, 
meist männlichen Schülern mit extremer sozialer 
Benachteiligung tatsächlich ist, nämlich ein Ort der 
potentiellen Gefährdung für die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Damit beschuldigt sich 
das beklagte Land unfreiwillig selbst, seine staat-
liche Fürsorgepflicht nicht wahrzunehmen. Denn 
danach dürfte es die Sonderschule Lernen längst 
nicht mehr geben. Sie dürfte erst recht heute Eltern 
nicht zur Wahl angeboten werden, sondern müsste 
zwingend wegen potentieller Kindeswohlgefähr-
dung auslaufen.

GEREcHTIGKEIT FÜR NENAD UND ABBAU 
DER SONDERScHULEN
In einer gemeinsamen Presseerklärung fordern die 
Elternvereine für Gemeinsames Lernen in NRW, dass 
das Unrecht, das Nenad erlitten hat, vom Landge-
richt Köln anerkannt wird. Nach ihrer Erfahrung ist 
aber Nenad keineswegs als Einzelfall zu betrachten.

Sonderpädagogische Fehlentscheidungen sind aus 
ihrer Sicht in den abgeschotteten Strukturen des 
Sonderschulsystems begründet, dem es „an öffent-
licher und sozialer Kontrolle durch Mitschüler, El-
tern und Lehrer der allgemeinen Pädagogik fehlt“, 
so Bernd Kochanek, Vorsitzender von Gemeinsam 
Leben - Gemeinsam Lernen e.V. in NRW. Als zwin-
gende bildungspolitische Konsequenz fordert Eva 
Thoms, Vorsitzende von mittendrin e.V. „den Abbau 
von Sonderschulen und die Entwicklung eines in-
klusiven Schulsystems für alle Kinder
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„Regeln für ein gutes Miteinanders“ stellt ein neuer Ratgeber vor, den die caritas im Erzbistum Paderborn 
herausgegeben hat. Darin werden unter anderem auch Begriff e wie „Inklusion“ und „Rassismus“ erläutert 
und die Bedeutung der UN-Menschenrechtscharta erklärt. Beispiele, wie Vielfalt schon im Kindergarten ge-
lebt werden kann, zu interreligiösen Begegnungen oder dem Umgang mit Fremdenfeindlichkeit im Alltag 
komplettieren das Handbuch. Ein „Vielfalts-Quiz“ rundet das Werk ab. Es enthält außerdem Internet-Links 
zu bundesweiten Informations- und Beratungsangeboten. Es kostet 1,50 € plus Versand (Mindestabnahme 
5 Exemplare) und kann online gratis heruntergeladen werden.

http://www.caritas-paderborn.de/cms/contents/caritas-paderborn.de/medien/dokumente/beraten-hel-
fen/migration/vielfalts-knigge/vielfaltsknigge-auswahl_v2.pdf

„Vielfalts-Knigge“ erschienen

Herr Seepferdchen

In Eric carles tollem Bilderbuch legt Frau Seep-
ferdchen ihre Eier dem Herrn Seepferdchen in den 
Bauch, und wir Leser*innen ab 3 Jahren reisen 
mit dem trächtigen Fisch durch eine farbenfro-
he Unterwasserwelt. Da hat Herr Seenadel seine 
Fischeier unter seinen Bauch geklebt, damit sie in 
Sicherheit sind. Ein Herr Buntbarsch zeigt, wie er 
die Buntbarscheier in seinem Fischmaul hütet, und 
Herr Katzenwels passt auf seine achtzehn Wels-
babys auf. Auch der Herr Stichling ist ein fürsorg-
licher Vater. Lauter Role Models, die Kindern zeigen, 
dass nicht nur Mamas für den Nachwuchs sorgen. 
Auch viele Erwachsene dürften überrascht sein, 
was für eine Vielfalt sich hier präsentiert. Der Blick 
ins Lexikonzeigt, dass die väterliche Brutpfl ege bei 
den genannten Fischen keine Erfi ndung des Autors 
ist, sondern durchaus Realität. So erfahren Kinder 
jenseits von Geschlechterklischees die bunte Vielfalt 
des (nicht nur) maritimen Lebens. „Kinderbücher 
haben einen ganz gehörigen Anteil daran, wie man 
seine Rolle fi ndet“, weiß Bibliothekspädagogin 
Katrin Seewald. 

Neben der Freude an den farbstarken collagen ver-
mittelt carles Buch Off enheit gegenüber fremden 
Welten und Neugier auf Verborgenes: Einige der 
exotischen Meeresbewohner sind erst durch trans-
parent bemalte Folienseiten zu entdecken, der Rot-
feuerfi sch etwa inmitten des Korallendickichts oder 
Seeschnepfen im wogenden Schilf.

Während es carles Klassiker, „Die kleine Raupe 
Nimmersatt“, auch deutsch-arabisch gibt, ist der 
kurzweilige Meeres-Streifzug des Herrn Seepferd-
chen bisher nicht zweisprachig zu haben, aber auch 
als schwimmfähiges Badewannenbuch oder mit 
Pop-up-Bildern.

Eric carle: Herr Seepferdchen. Gerstenberg Verlag 
2013, 40 Seiten, 9,95 Euro
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ScHWERPUNKT LESBIScH-ScHWUL-BI-TRANS?!
www.schlau.nrw
www.schule-der-vielfalt.de
www.gew-shop.de/broschure-geschlechterkonstruktionen-in-schulbuchern.html 
www.andersundgleich-nrw.de
www.queerformat.de
www.queerformat.de/fileadmin/user_upload/news/QF-ElternBroschuere.pdf

ScHWERPUNKT HOMOPHOBIE
Klocke, U. (2013): Wie können wir Homo- und Transphobie bei Kindern und Jugendlichen abbauen? - Faltblatt für pädagogische Fachkräfte.  
Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft; Beratung  

Krell, claudia/Oldemeier, Kerstin (2015): coming-out - und dann...?!  
Ein DJI-Forschungsprojekt zur Lebenssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans* Jugendlichen und jungen Erwachsenen. München: DJI. 
www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2015/DJI_Broschuere_comingOut.pdf 

Bittner, Melanie (2011): Geschlechterkonstruktionen und die Darstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Inter* (LSBTI) in Schulbüchern.  
Eine gleichstellungsorientierte Analyse. 
www.gew-shop.de/broschure-geschlechterkonstruktionen-in-schulbuchern.html 

Das Modellprojekt „Ausbildung am ZfsL Hagen“ wird im Newsletter 2/2014 von „Schule der Vielfalt“ auf S. 4 beschrieben 
www.schule-der-vielfalt.de/rundbrief-vielfalt2_2014.pdf 

www.schwule-lehrer.de
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